
ÜBERSICHT: Raumnutzungsvertrag 

 
Vertragsgegenstand  

Das JuZ Holzkirchen überlässt dem Mieter für die Dauer der geschlossenen Veranstaltung 
folgende Mietgegenstände: 

 

 Hauptraum JuZ   Küche    Kickerzimmer    Billiardausstattung  

 Beamer    Playstation 5   Biertische/Stühle    Musikanlage groß 

 

Der Mieter verpflichtet sich, die Räumlichkeiten und die Ausstattung pfleglich zu behandeln und 
sie im ursprünglichen baulichen sowie unbeschädigten und gereinigten Zustand zurückzugeben.  

Das Nutzungsverhältnis beginnt am …...............................um …................Uhr und endet um 
…….............................. Uhr (spätestens 24 Uhr). 

Die Überlassung des Raums erfolgt zur Durchführung folgender geschlossenen Veranstaltung 
(genauer und vollständiger Veranstaltungstitel): 
…............................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................ 

Als Zeitpunkt der Reinigung wird der …………………………………… festgelegt.  

 

Ausschlusskriterien 

Die Vermietung der Räumlichkeiten ist nicht möglich zu wirtschaftlichen oder parteipolitischen 
Zwecken. Ebenso sind Mietzwecke, die gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen, 
ausgeschlossen. 

Der angemietete Raum und seine Ausstattung dürfen nur zu dem in Punkt 2 festgelegten Zweck 
genutzt werden. Der Mieter versichert mit Unterschrift, dass der Raum und die Ausstattung nicht 
für einen anderen Zweck verwendet werden. 

Der Vermieter ist jederzeit berechtigt, das überlassene Vertragsobjekt zu betreten und zu 
besichtigen, um sich von der vertragsgemäßen Nutzung zu überzeugen und bei erheblichen 
Verstößen gegen diesen Vertrag oder das Strafgesetz die Veranstaltung zu beenden. 

 

Kosten 

Die Aufwandsentschädigung zur Miete für die private Nutzung betragen 150€ und sind in bar zu 
bezahlen. Die Kaution in Höhe von 500€ ist in bar zu hinterlegen.  

Für Schäden, Reinigungskosten und Müllentsorgung, welche die Höhe der Kaution übersteigen ist 
der Mieter schadensersatz- bzw. kostenpflichtig.  Wenn kein Schaden entstanden ist und die 



gemieteten Räumlichkeiten wieder sauber hinterlassen werden, kann der Kautionsbetrag 
zurückgegeben werden. 

 

Mieterechte und -pflichten 

Der Mieter versichert mit der Unterschrift, dass er nicht im Auftrag eines anderen dritten handelt. 
Der Mieter ist nicht berechtigt, die Räume dritten zu überlassen, insbesondere sie weiter zu 
vermieten.  

Der Mieter hat für einen ordnungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung Sorge zu tragen. Der Mieter 
trägt das gesamte Risiko der Veranstaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitung. Der Mieter 
ist für die Sicherheit der Veranstaltung und die Einhaltung aller einschlägigen Vorschriften und 
gesetzlichen Rahmenbedingungen verantwortlich. 

Der Mieter beachtet die gesetzlichen Bestimmungen zum Jugendschutz und übernimmt die 
Haftung für deren Einhaltung. Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass die für den angemieteten 
Raum zugelassene Personenzahl nicht überschritten wird. Bei Überschreitung haftet der Mieter 
für alle daraus entstehenden Schäden.  

Während der geschlossenen Veranstaltung gilt die Hausordnung der Jugendfreizeitstätte und das 
Jugendschutzgesetz. 

Der Mieter verpflichtet sich für die ordentliche Reinigung der gemieteten Räume und der 
Außenanlage selbst zu sorgen (Müll bitte wieder mitnehmen) und die Räumlichkeiten und 
Außenanlagen wieder so zurückzugeben, wie er sie übernommen hat. 

Wer Alkohol unberechtigt an unter-16-jährige abgibt, wird sofort des Hauses und des 
Grundstückes verwiesen. Wer mit hartem Alkohol erwischt wird, diesen besorgt oder weitergibt, 
macht sich strafbar und wird zur Anzeige gebracht.  

Die Nachtruhe ist einzuhalten. 

Bei Verstößen gegen die Vertragsbestimmungen sowie dem Jugendschutzgesetz kann der 
Vermieter den Vertrag sofort fristlos beenden und die Kaution einbehalten. 

 

6. Nebenabrede 

Zwischen dem Mieter und dem Vermieter ergeht folgende Nebenabrede: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 


